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der Flurbereinigung . . 1. 

Die Zielsetzung eines Flurbereinigungsverfahrens nach § 1 FlurbG (auch Regelflurbe- 

reinigung genannt) ist die Verbesserung der Produktions- undArbeitsbedingungen in 

der Landwirtschaft sowie die Förderung der allgemeinen Landeskultur und der Lan- 

dentwicklung. 

r Der Zweck der Flurbereinigung liegt in der Gestaltung und Stärkung einer markt- und 

standortangepaßten, umweltgerechten, bäuerlich geprägten Landwirtschaft sowie in 

der F6rderung des Naturschutzes, der LandscWpflege, des Umweltschutzes (all- 

gemeine Landeskultur) und in der Verwirklichung der von der Raumplanung l%r das 

Flurbereinigungsgebiet vorgesehenen Ziele (Landentwicklung). 

Die Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstmktu~ (insbesondere Flurbereiigung 

und Dorferneuemg) sowie die städtebaulichen Maßnahmen -Bauleitplanung- stehen 

somit in vielfältiger und enger Beziehung zueinander. 

Für das Flurbereinigungsverfahren nach 3 1 FlurbG in Lauterbach-Frischbom wurden 

im Flurbereiigungsbeschluß vom 21.01.1991 folgende Gründe für die Einleitung an- 

geführt: 

Durch Zusammenlegung der Eigentumsfiächen und Berücksichtigung der Pachtver- 

hältnisse sowie SchlaglängenvergrüDerung sollen Bewirtschaftungsvereinfachungen 

flir die landwirtschafüichen Betriebe erreicht werden. Durch die Bodenordnung und 

die damit verbundene Neuvermessung sollen vor allem im Bereich des Gemarkungs- 

teiles Eisenbach die Eigentumsverhäitnisse zwischen der Stadt Lauterbach und dem 

Gutsbesitzer geregelt werden. 



Das Wegenetz soll den Anforderungen der neuzeitlichen Bewirtschaftungsweisen an- 

gepaßt werden. Durch die Herausnahme von Wirtschafts-und Wendewegen werden 

größete Schlaglängen geschaffen. 

Die stark beanspruchten Hauptwirtschaftswege sind so auszubauen, daß eine hohe 

Tragwgkeit und gute Befahrbarkeit ganzjährig gewahrleistet ist. Die außerlandwirt- 

schafüiche Bedeutung der Wege, vor allem ais Rad- und Wanderwege, ist zu berück- 

sichtigen. 

Bei den erforderlichen Maßnahmen an den Gewässern m Verbesserung der Vorflut- 

verhältnisse ist deren ökologische Funktion zu berücksichtigen und das natürliche Er- 

scheinungsbild zu erhalten bzw. wieder herzustellen. 

. 
Zur schadlosen Abführung des anfallenden Oberfikhenwassers und nim Schutz der 

Wege vor Nässeschäden ist die Anlage von neuen bzw. die Wiederherstellung der al- 

ten Wegeseitengräben erforderlich. Die notwendigen Durchlässe an Wegehuzungen 

und für w a h r t e n  sind anzuiegen. 

Die vorhandenen Landschafisstrukturen sind zu berlicksichtigen. Durch Ergänzuags- 

bepflanningen soll eine Vernetzung der Gemarkung mit ökologisch wertvollen Stnik- 

C turen erreicht werden. Eine Umsetzung des Landschaftsplanes zum Flächemutzungs- 

plan der Stadt Lauterbach wird angestrebt. 

Durch Bodenverbesserungen wird die Bewirtschabarkeit der Flkhen erhalten und 

gesichert. 

Als dorferneuemde Maßnahmen werden infrastdturelle Maßnahmen kleineren Um- 

fangs ausgefUhri. 

Die Zuziehung der im Verfahrensgebiet liegenden Waidflächen erfolgt zunkhst nur 

aus vermessungstechnischen Gründen. 



Über die vorstehenden Ziele hinaus soll die Fördenmg der allgemeinen Landeskultur 

und damit die Erhaltung der Kulturlandschaft sowie die Sicherung und Verbessening 

des Naturhaushaltes erreicht werden. 

Zur Bereicherung des Landschaftsbides, aus W d e n  des Gew8sserschutze.s sowie zur 

Erhühung der ökologischen Vielfalt sind flurgliedemde und gewässertegleitende Ge- 

hölzplanningen sowie Ufmandstn5fen vorgesehen. Vorhandener Bewuchs und weite- 

re ökologisch wertvolle Biotope sind zu sichern. 

r 
1.2 von der V o r b v  

Das jetzige Amt für Regionalentwicklung, Landschaftspflege und Landwirtschaft Vo- 

gelsberg (ARLL Vogelsberg) führte am 16. 1 1. 1987 eine erste Informationsveranstal- 

tung Uber die DurchRlhning eines Flurneuordnungsverfahrem nach 5 1 FlurbG durch. 

Zu diesem T& hatte die Stadt Lauterbach zusammen mit dem Ortsbeirat Frisch- 

born eingeladen. 

Am 03.12.1987 wurde der Beschluß durch die Stadtvmrdnetenversammlung gefaßt, 

daß der Eigenkostenanteil der Gmdstiickseigentümer in einer Höhe von 20 % von der 

r Stadt Lauterbach übernommen wird. 

Die Trilger öffentlicher Belange wurden gern. 5 5 FIurbG am 28.09. 1989 Uber das 

geplante Flurbereinigungsverfahren unterrichtet und gehört. Gleichzeitig wurden sie 

gebeten, der Flurbereinigungsbehörde mikuteilen, ob und welche, das voraussichtliche 

Flurbereinigungsgebiet berührenden, Planungen beabsichtigt sind oder bereits festste- 

hen. Die Zustimmung der Forstaufsichtsbehorde nach 5 85 Nr. 2 FlurbG liegt vor. 

Irn Zuge der Verfahrensvorbereitung wurde von der Flurbereinigungsbehörde im April 

1990 die Entwicklungskonzeption erstellt. Das ARLL Vogelsberg legte mit Bericht 

vom 1 1.04.1990 dem jetzigen Hessischen Landesamt für Regionaientwicklung und 

Landwirtschaft (HLRL) die Entwicklungskonzeption vor. 
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Am 19.06. 1990 fand in der Turnhalle in Frischbom die Aufkiänmpsv&ung 

gemäß 5 5 FlwbG statt. 

Die voraussichtlich beteiligten Grundstfickseigentümer wurden über die Ziele, die 

möglichen Ma5nahmen und den Ablauf des F lwbere i igungsverfm aufgeklärt. 

Desweiteren wurde die Finanzierung dargestellt und erläutert. 

Der Flwbereinigungsbeschiuß wurde am 21.01. 1991 von der oberen Flwbereini- 

gungsbehörde erlassen und öffentlich bekanntgegeben. 

Die Wahl des Vorstandes der Teihehmergemeinschaft erfolgte am 28. 10. 1991 in der 

Turnhalle Frischbom. 

Am 10.12.1993 wurde die Standortuntemchung zum Wege- und Gewtbserplan mit 

landschaflspflegerischem Begleitplan von der oberen Flurbe~eiigungsbehörde vorge- 

legt. 

Zur Beurteilung der ökologischen Situation im Verhhrensgebiet wurde in den Jahren 

1993194195 ein ,,Ökologisches Gutachten" durch den Diplom-Biologen Peter Mittel- 

siädt erstellt. Seine Ergebnisse werden als Entscheidungshilfe dem Landschaflspflege- 

rischen Begleitplan zugrunde gelegt. 

Die Vorstellung und Erörterung des ökologischen Gutachtens mit dem TG- Vorstand, 

der Oberen Nahirschutzbeh6rde, den Vertretern des Naiwschutzbeiuates und der 5 29 

BNatschG Verbände, sowie den sonstigen Trägern öffentlicher Belange fand am 

04.09. 1995 im Feuerwehrgerätehaus in Frischbom statt. 

Die im Untersuchungsgebiet festgestellten Beeinträchtigungen und G e f ~ d u n g e n  

werden bei der Aufstellung der Allgemeinen Neugestaltungsgmdsätze gem. 5 38 

FlurbG im möglichen Umfang berücksichtigt. 






































































































































































































